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1. Planungsrechtliche Festsetzungen 
 
1.1 Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO 
Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNV0 wird festgesetzt, dass die nach § 4 Abs. 3 Nrn. 1, 2, 4 und 5 
BauNVO ausnahmsweise zulässige Arten von Nutzungen (Betriebe des 
Beherbergungsgewerbes, sonstige nichtstörende Handwerksbetriebe, Gartenbaubetriebe 
und Tankstellen) nicht Bestandteile des Bebauungsplanes sind. 
 
1.2 Grundflächenzahl (GRZ) 

Die zulässige Grundflächenzahl beträgt 0,4. 
Gemäß § 17 Abs. 2 BauNV0 wird festgesetzt, dass Überschreitungen der Grundflächenzahl 
bis zu einer maximalen Grundflächenzahl von 0,6 zugelassen wird. 
 
 
2. Telekommunikation 

 

In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer 
Leitungszone in einer Breite von ca. 0,50 m für die Unterbringung der 
Telekommunikationslinien der Telekom vorzusehen. Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen 
ist das "Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen" der 
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 1989; siehe insbesondere 
Abschnitt 3, zu beachten. Es muss sichergestellt sein, dass durch die Baumpflanzungen der 
Bau, die Unterhaltung und Erweiterung der Telekommunikationslinien der Telekom nicht 
behindert werden. Zur Versorgung des Planbereichs mit Telekommunikationsanschlüssen ist 
die Verlegung zusätzlicher Telekommunikationsanlagen erforderlich. Falls notwendig, müssen 
hierfür bereits ausgebaute Straßen wieder aufgebrochen werden. 

 

 

3. Hinweise: 
 

3.1 Denkmalschutz 
Bei Bodenbewegungen auftretende archäologische Funde und Befunde sind der Stadt 

Bergneustadt als Untere Denkmalbehörde oder dem LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im 

Rheinland, Außenstelle Overath, Gut Eichtal, An der B 484, 51491 Overath,  Tel.: 02206/9030-

0, FaX: 02206/9030-22, unverzüglich zu melden. Die Anzeigepflicht entsteht nicht erst dann, 

wenn eindeutig geklärt ist, dass es ich um Zeugnisse der Geschichte (archäologische 

Bodendenkmäler) handelt. Es genügt vielmehr, dass dem Laien erkennbar ist, dass es sich um 

ein Bodendenkmal handeln könnte (§ 15 Denkmalschutzgesetz NW). Bodendenkmal und 

Fundstelle sind zunächst unverändert zu erhalten  (§ 16  Denkmalschutzgesetz NW). Die 

Weisung des  Rheinischen  Amtes  für  Bodendenkmalpflege für  den  Fortgang der Arbeiten ist 
abzuwarten. 

 
 

3.2 Boden 
Nach den §§ 9 und 12 Abs. 2 Bodenschutzverordnung ist es nicht zulässig, Bodenmaterial, 
das die Vorsorgewerte überschreitet, auf Flächen, über die keine Erkenntnisse über das Vor- 
liegen von schädlichen Bodenveränderungen bekannt sind, aufzubringen. Bei der Umsetzung 
der Baumaßnahmen ist der § 2 Abs. 2 Landesbodenschutzgesetz zu beachten. 
Hiernach ist das Einbringen von Materialien, die von den oberen Bodenschichten, anderen 
Orts abgetragen wurde, auf oder in Böden in einer Gesamtmenge von über 800 m bei der 



Unteren Bodenschutzbehörde vorab anzuzeigen. Der im Rahmen von Baumaßnahmen 
abgeschobene humose Oberboden sollte im Plangebiet verbleiben, um Flächen, auf denen 
die Vorsorgewerte nach BBodSchV nicht überschritten sind, vor Schadstoffeinträgen zu 
schützen. 
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